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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau
an den Grossen Rat
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Frauenfeld, 21. Februar 2023
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Motion von Hanspeter Heeb vom 29. Juni 2022 ,,Gleichbehandlung der Eigenbe-
treuung*

Beantwortung

Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Mit der Motion (1 Erst- und 44 Mitunterzeichnerinnen und -zeichner) soll der Regie-
rungsrat beauftragt werden, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um eine Verbes-
serung der Selbstvorsorge zugunsten von Familienfrauen und -méanner zu schaffen.
Dadurch soll eine finanzielle Entlastung bei der Eigenbetreuung erfolgen. Der Motionar
begriindet dies in der Ungleichbehandlung zwischen Eigen- und Fremdbetreuung, weil
letztere steuerlich entlastet und zunehmend subventioniert ist. Da sowohl die Eigenbe-
treuung als auch die Fremdbetreuung fur die Gesellschaft einen grossen Wert habe und
der Gesellschaft zugute kdme, liege eine Ungleichbehandlung vor. Die Motion fordert
daher, dass der Kanton fir die Eigenbetreuung eine geeignete Form der finanziellen
Unterstlitzung schafft. Die Unterstitzung solle der finanziellen Vorsorge zugute kom-
men, beispielsweise in der Invaliditats- und Todesfallvorsorge oder in Form von Spar-
beitragen zugunsten der 3. Saule. Es wird ein Beitrag von bis zu Fr. 100 pro Monat und
Kind vorgeschlagen.

2. Rechtslage

Eine rechtliche Grundlage fur die geforderte Subventionierung der Eigenbetreuung exis-
tiert weder im eidgendssischen noch im kantonalen Recht. Das Bundesgesetz Uber die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) sieht gemass Art. 29sexies
zwar Erziehungsgutschriften fir Personen vor, welche die elterliche Sorge tber eines
oder mehrere Kinder unter 16 Jahren innehaben. Bei diesen Erziehungsgutschriften
handelt es sich allerdings nicht um Geldleistungen, sondern um rechnerische Zuschlage
zum Erwerbseinkommen, die bei der Rentenberechnung bericksichtigt werden.



Thurgaué%%

Die Fremdbetreuung ist im Gesetz Uber die familienerganzende Kinderbetreuung

(RB 861.1) geregelt. Gemass dessen 8§ 1 Abs. 2 fallen Kinderkrippen, Kinderhorte, Ta-
gesfamilien, Tageskindergarten, Tagesschulen, Mittagstische und Randzeitenbetreuun-
gen unter die Angebote, die von der 6ffentlichen Hand geférdert werden kénnen. 8 5
Abs. 2 des Gesetzes Uber die familienerganzende Kinderbetreuung legt die Bedingun-
gen fur finanzielle Beitrage durch die offentliche Hand fest. So werden Angebote etwa
nur unterstitzt, sofern ein Bedarf besteht und Beitrdge nach Massgabe der wirtschatftli-
chen Leistungsfahigkeit der Erziehungsberechtigten erhoben werden.

3. Beurteilung
3.1. Bestehende Forderung aller Familienmodelle

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig und zu Recht von verschiedener
staatlicher Férderung erfasst. Fiur Fremdbetreuung werden in zunehmendem Masse 6f-
fentliche Gelder zur Verfigung gestellt; die steuerliche Entlastung auf Bundes- und
Kantonsebene wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Die Eigenbetreuung erféahrt hin-
gegen keine direkte staatliche Forderung oder spezifische steuerliche Entlastung. Das
bedeutet jedoch nicht, dass Familien, die ihre Kinder selbst betreuen, keinerlei staatli-
che Unterstutzung erfahren. Die steuerliche Entlastung von Familien hat im Kanton
Thurgau eine lange Tradition:

— 2002: Erhohung der Vermdgensfreibetrage und der Kinderabzige. Einfihrung des
Kinderfremdbetreuungsabzugs. Senkung des Vermégenssteuertarifs.

—  2005: Einfuhrung des Teilsplittingverfahrens fur verheiratete Personen (Divisor
1.9). Freistellung des Existenzminimums und Streckung des Tarifs im unteren und
oberen Einkommensbereich unter Berticksichtigung des entfallenden personlichen
Sozialabzugs. Lineare Erh6hung der Kinderabzige. Erhéhung der Abztige fur
Krankenversicherungspramien.

— 2008: Senkung des Einkommenssteuertarifs im Bereich der mittleren Einkommen.
Einfuhrung eines linearen Vermogenssteuertarifs.

—  2011: Einfahrung des Vollsplittings fur Ehepaare und Alleinerziehende.
—  2013: Jahrlicher Ausgleich der kalten Progression.

- 2020: Erhéhung Kinderfremdbetreuungsabzug. Erh6hung Versicherungsabzug.
Erhéhung Ausbildungszulage von Fr. 250 auf Fr. 280. Einfuhrung Steuergutschrift
von Fr. 100 pro Kind.

Damit gehort der Kanton Thurgau zu den steuerlich attraktivsten Kantonen fir Fami-
lien.t

1 Vgl. Beantwortung der Motion vom 24. April 2019 ,Gesetz zu kantonalen Erganzungsleistungen fiir
Familien ohne existenzsicherndes Einkommen* (GR 16/MO 35/352), S. 2.
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Gefdrderte und nicht geforderte Fremdbetreuung

Es ist festzuhalten, dass nicht jede Form der Fremdbetreuung unterstitzt wird, wie dies
die Motion erwahnt. So erhalten etwa Verwandte oder Bekannte, die regelmassig Kin-
der betreuen, keine staatliche Unterstiitzung. Zudem werden die Kindertagesstétten
und die schulerganzenden Betreuungsangebote zum tberwiegenden Teil durch die El-
tern finanziert, wie der Bericht zur familien- und schulerganzenden Kinderbetreuung im
Kanton Thurgau vom 26. November 2020 aufzeigt (GR 20/WE 2/97), S. 27 und 41).

Sonstige 2%

Offentliche Hand
9%

Ubrige Kosten 17%

Eltern 89%

Personalkosten 73%

Kosten Finanzierung

Abbildung 1: Kosten und Finanzierung der Kinder-

tagesstatten im Kanton Thurgau.
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Ubrige Kosten 20%

Offentliche Hand
30%

Personalkosten 73%

Kosten Finanzierung

Abbildung 2: Kosten und Finanzierung von schuler-

ganzenden Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau.
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Die prozentuale Inanspruchnahme der Fremdbetreuung zeigt die Bedeutung der Be-
treuung durch Grosseltern und Bekannte.

Kindertagesstatte,
schulergdanzende Betreuung,
Tagesschule
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Abbildung 3: Haushalte, die fir ihre Kinder im Alter von 0-12 Jahren familienergan-
zende Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, nach Betreuungsform (ohne Au-pair,
Nanny) 2018, Anteile in Prozent (https://statistik.tg.ch/themen-und-
daten/bevoelkerung-und-haushalte/haushalte-und-familien/familienhaushalte-mit-
kindern.html/11025).

Rund 35 % der Eltern im Thurgau nehmen fir ihre Kinder im Alter von 0-12 Jahren eine
geforderte Kindertagesstatte, schulerganzende Betreuung oder Tagesschulen in An-
spruch. Gleichbedeutend ist mit rund 34 % die nicht geférderte Betreuung durch Gros-
seltern. Ein weiteres Drittel decken Tagesfamilien und Personen aus dem Umfeld ab.
Insgesamt ist im Kanton Thurgau damit rund zwei Drittel der Fremdbetreuung staatlich
nicht gefordert.

3.3. Neue Forderung der Eigenbetreuung

Die Begrindung der Forderung der Motion nach einer staatlichen Foérderung der Eigen-
betreuung Uberzeugt nicht. Aus dem Umstand, dass die Fremdbetreuung subventioniert
wird, kann nicht abgeleitet werden, nun misse auch die innerfamiliare Betreuung staat-
lich unterstitzt werden. Erstens wird, wie aufgezeigt, nur eine Minderheit der Fremdbe-
treuung staatlich subventioniert. Zweitens hat die Unterstlitzung der subventionierten
familienerganzenden Betreuung eine gewollte Lenkungswirkung: Es sollen mehr Fami-
lien ein Lebensmodell mit zwei erwerbstatigen Elternteilen wahlen, da dies der Gleich-
berechtigung dient und dem Fachkraftemangel entgegenwirkt. Diese Lenkungswirkung
wirde unterlaufen, wenn auch andere Familienmodelle unterstiitzt wiirden. Das stiinde
der Intention der Motion diametral entgegen. Letztlich lauft der Vorschlag einer Finan-
zierung der Eigenbetreuung auf eine allgemeine Alimentierung von Familien hinaus,
was systematisch und mit Blick auf den Vollzugsaufwand tber die bestehenden Instru-
mente realisiert werden sollte (Kinderzulagen, generelle Steuerabziige und -gutschriften
je Kind), sofern es gewollt ist.

Angesichts des begrenzten Nutzens von Fr. 100 pro Kind und Monat erscheinen die
absehbar hohen administrativen Aufwéande als unverhaltnismassig. Hinzu kamen
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schwierige Fragen betreffend den Kreis der Anspruchsberechtigten. Eine Méglichkeit
bestiinde darin, dass nur Eltern, die keine subventionierte Fremdbetreuung in Anspruch
nehmen, von einer Forderung der Eigenbetreuung profitieren konnten. Dies wirde aber
allenfalls dazu fuhren, dass wenig fremdbetreute Kinder in Zukunft gar nicht mehr
fremdbetreut wirden, mit negativen Auswirkungen auf die Erwerbstétigkeit der Eltern.
Unklare Anspriiche gabe es auch bei getrennten, geschiedenen und wiederverheirate-
ten Eltern sowie Patch-Work-Familien. Herausfordernd ware weiter die Prifung von un-
terjahrig veranderten Konstellationen von Fremdbetreuungsart und Eigenbetreuung. Die
Umsetzung der Motion wéare ergo nur mit einem ausserst hohen Kontroll- und Vollzugs-
aufwand realisierbar, ohne dass fir alle Konstellationen mit Sicherheit eine gerechte
Lésung im Sinne einer Gleichbehandlung garantiert ware. Sie ist daher auch mit Blick
auf die Vollzugstauglichkeit nicht zu unterstttzen.

3.4. Abgelehnter Eigenbetreuungsabzug

Mit der Botschaft vom 1. Oktober 2013 zur Anderung des Gesetzes liber die Staats-
und Gemeindesteuern in Umsetzung der Motion ,Einfiihrung Familienabzug im Steuer-
gesetz“ vom 16. Februar 2011 (GR 08/MO 40/312) hat der Regierungsrat dem Grossen
Rat bereits vor zehn Jahren die Einfiihrung eines Eigenbetreuungsabzugs in der Hohe
von Fr. 3'000 vorgelegt. Der Grosse Rat beschloss nach einer intensiven Debatte am
26. Marz 2014 Nichteintreten, weil erstens aufgrund der Progression einkommensstar-
kere Familien bevorzugt wirden, wahrend Geringverdiener gar nicht profitierten, zwei-
tens Fremd- und Eigenbetreuung nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, drit-
tens die gewtinschte Lenkungswirkung des Fremdbetreuungsabzugs relativiert wirde
und viertens kein finanzieller Handlungsspielraum fur steuerliche Ausfalle bestand. Der
Grosse Rat hat einen Eigenbetreuungsabzug bereits fundiert diskutiert und abgelehnt.
Die damaligen Uberlegungen sind auch heute giiltig, die Motion daher nicht erheblich
zu erklaren.

3.5. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten einer finanziellen Férderung der Eigenbetreuung hangen massgeblich da-
von ab, bis zu welchem Alter eine Foérderung erfolgen wiirde. Ausgehend von einer
Forderung der Eigenbetreuung von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, was
regelmassig dem Ende der Primarschulzeit entspricht, waren im Kanton Thurgau po-
tenziell 40'000 Kinder vorhanden. Wenn die staatliche Forderung der Eigenbetreuung
von der Halfte beansprucht wiirde, wirden die direkten jahrlichen Kosten bei einem Bei-
trag von Fr. 100 je Kind und Monat 24 Mio. Franken jahrlich betragen. Hinzu kamen die
indirekten Kosten fur den zusatzlichen administrativen Aufwand, die sich angesichts der
zahlreichen Herausforderungen ebenfalls im Millionenbereich bewegen dirften. Auch
wenn die Kosten auf den Kanton und die Gemeinden verteilt wirden, wéren die finanzi-
ellen Auswirkungen fur den Kanton sehr gross. Die Motion ist auch aus finanzpoliti-
schen Uberlegungen abzulehnen.
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4. Zusammenfassende Beurteilung

Eine staatliche Forderung der Eigenbetreuung von Kindern wirde zu Ungleichheiten zu
den nicht staatlich finanzierten Fremdbetreuungsmodellen fuhren und die gewollte Len-
kungswirkung staatlich finanzierter Fremdbetreuung schwachen. Die Motion ist daher
abzulehnen.

Betreffend den Vollzug kommt hinzu, dass die Umsetzung der Motion auf eine generelle
Alimentierung der Betreuung von Kindern hinauslauft, was angesichts des komplexen
und teuren Vollzugs einer neuen staatlichen Sozialausgabe gemass Motionsvorschlag
besser tber eine Erh6hung der Kinderzulagen oder der generellen steuerlichen Abzlge
und Gutschriften fir Kinder erfolgen musste. Die Motion ware schwer umsetzbar.

Die direkten und indirekten Kosten einer staatlich finanzierten Eigenbetreuung belaufen
sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag fur den Kanton und fur die Gemeinden. An-
gesichts der finanzpolitischen Perspektive fur die kommenden Jahre ist die Motion auch
finanzpolitisch klar abzulehnen.

5. Antrag

Aus den dargelegten Grinden beantragen wird Ihnen, sehr geehrte Frau Prasidentin,
sehr geehrte Damen und Herren, die Motion nicht erheblich zu erklaren.

Die Prasidentin des Regierungsrates

Der Staatsschreiber

6/6



	1. Ausgangslage
	2. Rechtslage
	3. Beurteilung
	3.1. Bestehende Förderung aller Familienmodelle
	– 2002: Erhöhung der Vermögensfreibeträge und der Kinderabzüge. Einführung des Kinderfremdbetreuungsabzugs. Senkung des Vermögenssteuertarifs.
	– 2005: Einführung des Teilsplittingverfahrens für verheiratete Personen (Divisor 1.9). Freistellung des Existenzminimums und Streckung des Tarifs im unteren und oberen Einkommensbereich unter Berücksichtigung des entfallenden persönlichen Sozialabzug...
	– 2008: Senkung des Einkommenssteuertarifs im Bereich der mittleren Einkommen. Einführung eines linearen Vermögenssteuertarifs.
	– 2011: Einführung des Vollsplittings für Ehepaare und Alleinerziehende.
	– 2013: Jährlicher Ausgleich der kalten Progression.
	– 2020: Erhöhung Kinderfremdbetreuungsabzug. Erhöhung Versicherungsabzug. Erhöhung Ausbildungszulage von Fr. 250 auf Fr. 280. Einführung Steuergutschrift von Fr. 100 pro Kind.
	3.2. Geförderte und nicht geförderte Fremdbetreuung
	3.3. Neue Förderung der Eigenbetreuung
	3.4. Abgelehnter Eigenbetreuungsabzug
	3.5. Finanzielle Auswirkungen

	4. Zusammenfassende Beurteilung
	5. Antrag

